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Betr.: Vorschlag des Hohen Vertreters der Union fur Auf3en- und

Sicherheitspolitik an den Rat flr einen Beschluss des Rates zur
Anderung des Beschlusses (GASP) 2019/797 (iber restriktive
MaRnahmen gegen Cyberangriffe, die die Union oder ihre
Mitgliedstaaten bedrohen

Die Delegationen erhalten in der Anlage das Dokument HR(2022) 105.
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EUROPAISCHER AUSWARTIGER DIENST

Vorschlag des Hohen Vertreters der Union fiir AuBen- und Sicherheitspolitik an den
Rat

vom 25.4.2022

fiir einen Beschluss des Rates zur Anderung des Beschlusses (GASP) 2019/797
uber restriktive MaBnahmen gegen Cyberangriffe, die die Union oder ihre
Mitgliedstaaten bedrohen
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BESCHLUSS (GASP) 2022/... DES RATES

vom [TT.MM.2022]
zur Anderung des Beschlusses (GASP) 2019/797 iiber restriktive Mafinahmen gegen
Cyberangriffe, die die Union oder ihre Mitgliedstaaten bedrohen

DER RAT DER EUROPAISCHEN UNION —

gestiitzt auf den Vertrag iiber die Européische Union, insbesondere auf Artikel 29,

auf Vorschlag des Hohen Vertreters der Union fiir AuBBen- und Sicherheitspolitik,

in Erwédgung nachstehender Griinde:
(1) Der Rat hat am 17. Mai 2019 den Beschluss (GASP)2019/797 (!) iiber restriktive
MaBnahmen gegen Cyberangriffe, die die Union oder ihre Mitgliedstaaten bedrohen,

erlassen.

(2) Der Beschluss (GASP) 2019/797 gilt bis zum 18. Mai 2022. Nach einer Uberpriifung sollte
die Giiltigkeit dieses Beschlusses bis zum 18. Mai 2025 und die darin festgelegten

restriktiven Mafinahmen bis zum 18. Mai 2023 verldngert werden.
3) Der Beschluss (GASP) 2019/797 sollte daher entsprechend geéndert werden —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

Artikel 10 des Beschlusses (GASP) 2019/797 erhélt folgende Fassung:
»Artikel 10

Dieser Beschluss gilt bis zum 18. Mai 2025 und wird fortlaufend iiberpriift. Die in den Artikeln 4
und 5 genannten Mallnahmen gelten fiir die im Anhang aufgefiihrten natiirlichen und juristischen
Personen, Organisationen und Einrichtungen bis zum 18. Mai 2023.*

! Beschluss (GASP) 2019/797 des Rates vom 17. Mai 2019 iiber restriktive Mafinahmen gegen Cyberangriffe,
die die Union oder ihre Mitgliedstaaten bedrohen (ABL. L 1291 vom 17.5.2019, S. 13).
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Artikel 2

Dieser Beschluss tritt am Tag nach seiner Veroffentlichung im Amtsblatt der Europdischen Union
in Kraft.

Geschehen zu Briissel am [...]

Im Namen des Rates

Der Prdsident / Die Prdsidentin
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	auf Vorschlag des Hohen Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik,

